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Betrifft 
Durchführung einer Steuerreform zur Entlastung des Mittelstandes und befristete Einfüh-
rung einer erhöhten Steuer für Superverdiener, ausgenommen Vermögensteuer; Dring-
lichkeitsantrag des NÖ Landtags vom 06.10.2011; Stellungnahme des Ministerratsdiens-
tes des Bundeskanzleramts 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

 

Der NÖ Landtag hat in seiner Sitzung am 6. Oktober 2011 den Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Maier, Mag. Schneeberger, Ing. Hofbauer, Moser, Mag. Riedl, Michaela 

Hinterholzer, Ing. Schulz, Bader, Mag. Hackl, Hauer, Ing. Haller, Schuster, Dr. Michalitsch, 

Kasser und Hintner betreffend Durchführung einer Steuerreform zur Entlastung des Mit-

telstandes und befristete Einführung einer erhöhten Steuer für Superverdiener, ausge-

nommen Vermögensteuer, Ltg.-991/A-1/64-2011, zum Beschluss erhoben. 

 

Dieser Beschluss wurde der NÖ Landesregierung zu Handen des Herrn Landes-

hauptmanns zugestellt und von dieser mit Schreiben vom 17. Oktober 2011 der Bundes-

regierung zur Kenntnis gebracht. 

 

Der Ministerratsdienst des Bundeskanzleramts hat dazu mit Schreiben vom 

1. Dezember 2011 folgende Stellungnahme abgegeben: 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 25.01.2012 

zu Ltg.-991/A-1/64-2011 

-Ausschuss 
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"Sehr geehrter Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter! 

 

Zu Ihrem Schreiben vom 17. Oktober 2011, mit dem Sie einen Beschluss des Niederöster-

reichischen Landtages vom 6. Oktober 2011 betreffend 'Durchführung einer Steuerreform 

zur Entlastung des Mittelstandes und befristete Einführung einer erhöhten Steuer für Su-

perverdiener, ausgenommen Vermögensteuer' vorlegen, kann ich Ihnen auf Grundlage 

der beim zuständigen Bundesministerium für Finanzen eingeholten Stellungnahme nach-

folgende Antwort übermitteln: 

 

Sachliche Kritik und konstruktive Anregungen sind wichtig und werden von der Bundesre-

gierung sehr ernst genommen. Ihr Resolutionsantrag vom 6. Oktober 2011 wurde daher 

an die in Frage kommenden Abteilungen des Bundesministeriums für Finanzen weiterge-

leitet, damit Ihre Argumente geprüft und als mögliche Impulsgeber in künftige Expertenge-

spräche einfließen können." 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

 

 

NÖ Landesregierung 

Mag. Wolfgang SOBOTKA 

Landeshauptmann-Stellvertreter 

 
 

 


